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Stadt Oelde 
Der Bürgermeister 

 
 

 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
M 2006/610/0875 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Fach- / Servicedienst Planung und 
Stadtentwicklung 
610-6161 

 
06.10.2006 

 
 
 
 

Ingrid Altebäumer 

 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 Ausschuss für Planung und Verkehr 19.10.2006 
 
 
 

Denkmalschutz 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Siehe Einzelbeschlüsse im Sachverhalt. 
 
  
 
 
Sachverhalt: 
 
Noch einzutragende Objekte aus der Kulturguterfassungsliste 
 
mit dem Eintragungsverfahren begonnen 
 

Obj.-
Nr. 

Nutzung Adresse 

 

Bemerkung 
 

 Geschäftshaus Oelde, Lange Straße 10  Begründung wird vorbereitet 

115 Hofhaus Kirchspiel, Ernstingweg 12  Petitionsausschuss 

131 14 Kreuzwegkapellen Stromberg  Eigentumsverhältnisse müssen 
geklärt werden 

146 Wohnhaus Stromberg, Daudenstraße 16  Eintragung wird vorbereitet 

 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Widerspruchsverfahren 
 
Listen

nr 
Obj.-
Nr. 

Nutzung Ortsteil/ Objektlage Bemerkung 

120 45 Wohnhaus 
 

Oelde  
Ennigerloher Str. 7 
 

 Stellungnahme des WAfD liegt vor,  
der Vorgang wurde an den Kreis WAF 
übergeben  zwecks Vereinbarung eines 
Ortstermins. 

 

121 150 Haupthaus 
Kesselhaus mit 
Schornstein 

Oelde – Stromberg,  
Kirchstraße 12 

 Stellungnahme des WAfD liegt vor liegt vor.  
Vorgang beim Kreis Warendorf 

122 152 Hofanlage Oelde – Stromberg 
Linzel 16 
 

 Stellungnahme des WAfD liegt noch nicht vor 

127 118 Kötterhaus Oelde-Lette  
Katthagenstr. 20 
 

 Begründung zum Widerspruch liegt noch nicht 
vor 

 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
 
Erhaltenswerte Bausubstanz 
 
Das Westf. Amt für Denkmalpflege hat bei zwei Objekten die Empfehlung ausgesprochen die 
Gebäude als „erhaltenswerte Bausubstanz“ auszuweisen.  

 
das Wohnhaus/Gaststätte, Daudenstraße 13 im Ortsteil Stromberg und  
das Wohnhaus von 1700, Münsterstraße 18 im Ortsteil Stromberg. 
 

Zu dem Objekt Münsterstraße 18 ist anzumerken, dass das weitere Vorgehen mit dem Westf. Amt 
für Denkmalpflege abzustimmen ist, da das Wohnhaus in der Nacht vom 29. September auf den 
30. September 2006 durch einen Brand schwer beschädigt wurde. Es ist abzuklären, inwieweit es 
sich bei dem Objekt noch um ein Gebäude von „erhaltenswerter Bausubstanz“ handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n) 
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